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Bebauungsplan  
Brü/45 „Wohnpark südlich der Borner Straße“ 

 

Textteil 

(Rechtskraft 21.12.2017) 
 
 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB und BauNVO 
 
 
1.  Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
 
1.1 In den allgemeinen Wohngebieten sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO zulässigen 

Ausnahmen Nr. 4 „Gartenbaubetriebe“ und Nr. 5 „Tankstellen“ nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans. 

 
1.2 In den Mischgebieten sind die nach § 6 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nutzungen Nr. 6 

„Gartenbaubetriebe“, Nr. 7 „Tankstellen“ und Nr. 8 „Vergnügungsstätten“ nicht Be-
standteil des Bebauungsplans. 

 
1.3  In den Mischgebieten sind Einzelhandelsbetriebe nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zu-

lässig, wenn keine zentrenrelevanten Sortimente angeboten werden.  
 
 Zu den zentrenrelevanten Sortimenten gehören gemäß Einzelhandelskonzept der 

Burggemeinde Brüggen (Gutachten zur Fortschreibung des kommunalen Einzelhan-
delskonzepts für die Gemeinde Brüggen vom Oktober 2013 mit Änderungen von Au-
gust 2016) Waren gemäß der auf der Planurkunde abgedruckten Liste (Brüggener 
Sortimentsliste). 

 
2.  Überbaubare Grundstücksfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 
 BauNVO 
 
 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 4 dürfen eingeschossige Wintergärten und Ter-

rassenüberdachungen die auf den Grundstücken festgesetzten Baugrenzen einseitig 
und mit Ausnahme der Vorgartenfläche um maximal 3,0 m überschreiten. 

 
 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 3 dürfen eingeschossige Wintergärten und Ter-

rassenüberdachungen die auf den Grundstücken festgesetzten Baugrenzen einseitig 
und mit Ausnahme der Vorgartenfläche um maximal 2,0 m überschreiten. 

 
3.  Höhe baulicher Anlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO 
 
3.1 Die festgesetzten maximalen Wand (WH)- und Firsthöhen (FH) in den Mischgebieten 

MI 1 und MI 3 beziehen sich auf die gemittelte Höhe der fertig ausgebauten Borner 
Straße an der gebäudeseitigen Straßenbegrenzungslinie zwischen den Schnittpunk-
ten der Verlängerung der Seitenwände des Gebäudes mit der Straßenbegrenzungs-
linie (Unterer Bezugspunkt). Bei Einzelhäusern und Hausgruppen gemessen in Höhe 
des Hauseinganges - bei mehreren Hauseingängen in Höhe der straßenseitigen Ge-
bäudemitte -, bei Doppelhäusern gemessen an der gemeinsamen Grundstücksgren-
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ze. Die mittlere Bezugshöhe in m ü. NHN ist über Interpolation der Bezugspunkte zu 
ermitteln. 

 
3.2 Die festgesetzten maximalen Wand (WH)- und Firsthöhen (FH) in dem Allgemei nen 

Wohngebiet WA 1 beziehen sich auf die gemittelte Höhe der Borner Straße an  der 
gebäudeseitigen Straßenbegrenzungslinie zwischen den Schnittpunkten der Verlän-
gerung der Seitenwände des Gebäudes mit der Straßenbegrenzungslinie. Bei Ein-
zelhäusern und Hausgruppen gemessen in Höhe des Hauseinganges - bei mehreren 
Hauseingängen in Höhe der straßenseitigen Gebäudemitte -, bei Doppelhäusern 
gemessen an der gemeinsamen Grundstücksgrenze. Die mittlere Bezugshöhe in m 
ü. NHN ist über Interpolation der Bezugspunkte zu ermitteln. Die Bezugspunkte am 
Fahrbahnrand der erneuerten Borner Straße im Bereich des Kreisverkehrs sind ge-
mäß Ausbauplanung in m ü. NHN in der Planzeichnung gekennzeichnet. 

 
3.3 Die festgesetzten maximalen Wand (WH)-, First (FH)-, und Gebäudehöhen (GH) in 

den Allgemeinen Wohngebieten WA 2, WA 3  und WA 4 beziehen sich auf die mittle-
re Höhe in m ü. NHN der zugeordneten Erschließungsstraße (Planstraße) an der 
Straßenbegrenzungslinie. Bei Einzelhäusern und Hausgruppen gemessen in Höhe 
des Hauseinganges - bei mehreren Hauseingängen  in Höhe der straßenseitigen 
Gebäudemitte -, bei Doppelhäusern gemessen an der gemeinsamen Grundstücks-
grenze. Grenzen Grundstücke an mehrere Straßenabschnitte der Planstraße an, ist 
der Straßenabschnitt maßgeblich, über den der Hauseingang erschlossen wird. 

  
 Die mittlere Bezugshöhe in m ü. NHN ist über Interpolation der Bezugspunkte zu er-

mitteln. Die Bezugspunkte der Planstraße sind gemäß Ausbauplanung in m ü. NHN 
in der Planzeichnung gekennzeichnet. 

 
3.4 Die festgesetzten maximalen Wand (WH)- und Firsthöhen (FH) in dem allgemeinen 

Wohngebiet WA 5 beziehen sich auf die gemittelte Höhe der fertig ausgebauten 
Straße Am Vennmühlenweg an der gebäudeseitigen Straßenbegrenzungslinie zwi-
schen den Schnittpunkten der Verlängerung der Seitenwände des Gebäudes mit der 
Straßenbegrenzungslinie. Bei einem Einzelhaus gemessen in Höhe des Hausein-
ganges, bei Doppelhäusern gemessen an der  gemeinsamen Grundstücksgrenze. 
Die mittlere Bezugshöhe in m ü. NHN ist über Interpolation der Bezugspunkte zu er-
mitteln. 

 
 Hinweis: In dem Mischgebiet MI 2 sind die Höhen baulicher Anlagen über NHN fest-

gesetzt. 
 
3.5 Als Wandhöhe gilt bei geneigten Dächern das Maß vom unteren Bezugspunkt (Stra-

ßenbegrenzungslinie gem. textl. Festsetzungen 3.1 -  3.3) bis zum Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Oberkante Dachhaut (Pfannenlage, Traufseite) und bei Flachdä-
chern bis zum obersten Abschluss der Wand einschließlich Attika (oberster Gebäu-
deabschluss). 

 
3.6 Als Firsthöhe gilt das Maß vom untersten Bezugspunkt (Straßenbegrenzungslinie 

gem. textl. Festsetzungen 3.1 - 3.3) bis zur höchsten Oberkante des Daches (Dach-
first). Abweichend davon ist bei einseitig geneigten Dächern (Pultdach) die festge-
setzte Wandhöhe auch als Maß der jeweiligen höheren Wand zugrunde zu legen.  

 
3.7 Als Gebäudehöhe gilt bei geneigten Dächern das Maß zwischen dem unteren Be-

zugspunkt (Straßenbegrenzungslinie gem. textl. Festsetzungen 3.1 - 3.3) und dem 
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obersten Dachfirst. Bei Flachdächern ist die Gebäudehöhe gleichzusetzen mit der 
Wandhöhe. 

 
3.8 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 dürfen Teile der äußeren Umfassungswände 

von Treppenhäusern mit einer höheren als der in der Planzeichnung festgesetzten 
Wandhöhe ausgeführt werden. Dabei darf ein Höhenmaß von insgesamt 13,0 m nicht 
überschritten werden. 

 
4. Zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO 
 
 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 darf die zulässige Grundfläche durch Garagen 

und Stellplätze mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 
bis zu einer Grundflächenzahl von 0,7 überschritten werden, wenn gewährleistet wird, 
dass Stellplätze und Zufahrten zu den Garagen und Nebenanlagen aus  wasser-
durchlässigen Deckschichten oder Pflasterbelägen mit mindestens 15 % offenem Fu-
genanteil hergestellt werden.  

 
5.  Stellplätze, Garagen und Carports gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 

BauNVO 
 
5.1 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 dürfen Stellplätze außerhalb der überbauba-

ren Grundstücksfläche nur innerhalb der dafür festgesetzten Flächen für Stellplätze 
errichtet werden. Die Herstellung von Garagen und Carports ist grundsätzlich unzu-
lässig. 

 
5.2  In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 bis WA 4 dürfen Stellplätze, Garagen und 

überdachte Stellplätze (Carports) außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
nur innerhalb der dafür festgesetzten Flächen errichtet werden. 

 
5.3 Garagen und Carports müssen im Bereich ihrer Einfahrten zur Straßenbegrenzungs-

linie einen Mindestabstand von 5,0 m einhalten. 
 
5.4  Garagen und Carports dürfen die hintere Baugrenze um max. 3,0 m überschreiten. 
 
5.5 Abweichend von den Festsetzungen 5.1 und 5.2 sind Stellplätze auch innerhalb von 

Zufahrten zu Garagen zulässig. 
 
5.6 Garagen, Carports und Abstellräume, die entlang von öffentlichen Verkehrsflächen 

errichtet werden, dürfen eine max. Länge von 9,0 m nicht überschreiten. 
 
5.7  Garagen, Carports, Abstellräume und sonstige Nebenanlagen, die längsseitig an eine 

öffentliche Straßenverkehrsfläche angrenzen, sind in einem Grenzabstand von min-
destens 30 cm zu errichten. Die Fläche zwischen diesen Anlagen und öffentlicher 
Verkehrsfläche ist zu begrünen. Die Begrünung ist zu pflegen und dauerhaft zu erhal-
ten; ausfallende Pflanzen sind zu ersetzen. 

 
6.  Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO 
 
6.1 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 

BauNVO außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur innerhalb der dafür 
festgesetzten Flächen zulässig. 
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6.2 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 und 2 
BauNVO außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur innerhalb der dafür 
festgesetzten Fläche zulässig. 

 
 Davon abweichend sind außerhalb der Vorgärtenflächen Nebenanlagen gemäß der 

Aufzählung der textl. Festsetzung Nr. 6.3 in sonstigen Grundstücksbereichen zuläs-
sig. 

 
6.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und WA 4 sind außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig. 
 Außerhalb der Vorgartenflächen sind davon ausgenommen: 

 unter der Geländeoberkante liegende Nebenanlagen, 

 Kinderspielanlagen, 

 Wände und Pergolen zur Errichtung eines fremder Einsicht entzogenen Sitzplat-
zes im Garten, 

 Gewächshäuser sowie Gartenhäuser bis zu einer Größe von 30 cbm umbauten 
Raum und einer lichten Höhe von maximal 3,0 m (gemessen zwischen Gelände-
oberkante und oberstem Dachabschluss) wenn die Fläche, die durch diese Ne-
benanlagen insgesamt überbaut ist, 6 % der Grundstücksgröße nicht überschrei-
tet. 

 
7.  Lärmschutz gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
 
7.1 Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-

rung von Gebäuden mit Fassaden in den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen III - V 
die Außenbauteile (Fassaden, Dächer einschließlich Fenster) von nicht nur vorüber-
gehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen mindestens die An-
forderungen an das resultierende Schalldämm-Maß (R`w,res des Außenbauteils in 
dB) gemäß den ermittelten und in der Planzeichnung ausgewiesenen Lärmpegelbe-
reichen nach DIN 4109 Ausgabe Juli 2016 - Schallschutz im Hochbau erreicht wer-
den. 

 Die ausgewiesenen Lärmpegelbereiche erfordern nach Tabelle 8 der DIN 4109 Aus-
gabe die in der Tabelle aufgeführten erforderlichen Schalldämm-Maße: 

 

 
 
 
7.2  In den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen IV und V sind für Schlafräume fenster-

unabhängige Lüftungsanlagen vorzusehen. 
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7.3  Von den Festsetzungen 7.1 und 7.2 kann abgewichen werden, wenn im Baugeneh-

migungsverfahren der Nachweis einer tatsächlich geringeren Geräuschbelastung ei-
ner Gebäudeseite erbracht werden kann. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens ist als Bestandteil der Bauvorlagen vom Bauherrn/ Antragsteller auf den Einzel-
fall abgestellt der Schallschutz-Nachweis auf Grundlage der DIN 4109 zu erbringen. 

 
7.4 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 und den Mischgebieten MI 1 MI 2 und MI 3 

sind für zur Borner Straße orientierte Außenwohnbereiche  (Balkone) ab dem 1. OG 
ergänzende bauliche Maßnahmen erforderlich, die eine Pegelsenkung im Außen-
wohnbereich auf unter 60 dB(A) erreichen. 

 
8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von   
 Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
 Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist auf einer Fläche 
von mindestens 1.200 m² der zu verlegende Erdwall herzustellen und dieser mit 
Laubgehölzen mit dem Entwicklungsziel Gehölzstreifen zu bepflanzen, zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten. Für die Pflanzung werden standortgerechte, heimische 
Laubgehölze als Sträucher bzw. Heister festgesetzt; zu verwendende Gehölzarten 
und Mindestpflanzqualitäten ergeben sich nach Pflanzliste 1 bzw. Pflanzliste 2. Die 
Pflanzung ist gestuft anzulegen, d.h. zur Mitte hin sind Baumarten der Pflanzliste 2 zu 
verwenden. Der Pflanzabstand beträgt ca. 1,5 x 1,5 m bzw. bei Heistern auch 1,5 x 
2,0 m. Die Pflanzung der einzelnen Arten hat in Gruppen zu je 5 - 10 Stück zu erfol-
gen. Der Anteil der Heister beträgt min. 10 %. 

 
 Pflanzliste 1 (Mindestqualität: v. Str., 5 Tr.,100 - 150cm): 
 Cornus mas     Kornelkirsche  
 Cornus sanguinea    Roter Hartriegel  
 Corylus avellana    Haselnuss  
 Crataegus monogyna   Weissdorn  
 Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen  
 Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 
 Mespilus germanica   Mispel 
 Rhamnus frangula    Faulbaum  
 Rosa canina     Hundsrose  
 Salix aurita     Ohrweide  
 Salix caprea     Salweide  
 Viburnum opulus    Gemeiner Schneeball  
 
 Pflanzliste 2 (Mindestqualität: Heister, 150 - 200 cm): 
 Acer campestre    Feldahorn  
 Prunus avium    Vogelkirsche  
 Sorbus aucuparia    Eberesche 
 
 
9. Externe Ausgleichsfläche gemäß § 9 Abs. 1a BauGB 
 

Das verbleibende Kompensationsdefizit von 4.494 Wertpunkten wird durch Abbu-
chung vom Ökokonto der Burggemeinde Brüggen verrechnet. Die Kompensations-
maßnahme des Ökokontos ist die Aufforstung einer ackerbaulich genutzten Fläche 
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(Anpflanzung von Laubgehölzen mit dem Entwicklungsziel Laubwaldvorpflanzung) 
auf Flächen im Gebiet der Burggemeinde Brüggen, Gemarkung Brüggen, Flur 9, 
Flurstück 52 (teilweise), Eigentümerin ist die Burggemeinde Brüggen. 

 
10. Höhenlage gemäß § 9 Abs. 3 BauGB 
 
 Höhenlage des Geländes der privaten Grundstücksflächen ist jeweils die Höhe der 

angrenzenden Planstraße an der Straßenbegrenzungslinie. Zwischen zwei Punkten 
ist die Bezugshöhe über Interpolation zu ermitteln. Die Bezugspunkte entsprechen 
den geplanten Ausbauhöhen in Meter ü NHN der festgesetzten öffentlichen Verkehrs-
flächen. Sie sind in der Planzeichnung gekennzeichnet. 

 
II.  Hinweise 
 
1. Gestaltungsvorschriften 
 Das Bebauungsplangebiet liegt im Geltungsbereich einer Satzung über örtliche Bau-

vorschriften (Gestaltungssatzung) nach dem Bauordnungsrecht. 
 
2. Erdbebenzone 
 Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der 

Bundesrepublik Deutschland 1 : 350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Karte zu 
DIN 4149 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Fassung April 2005) befindet sich 
das Plangebiet in Erdbebenzone 1 in der Untergrundklasse S. 

 
3. Bodendenkmäler 
 Gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NW) ist die Entde-

ckung eines Bodendenkmals (kulturgeschichtliche Bodenfunde, Mauern, Einzelfunde, 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) unverzüglich der Burggemein-
de Brüggen als Untere Denkmalbehörde (Tel. 02163/5701-0) oder dem LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Xanten (Tel. 02801/77629-0) anzu-
zeigen. Die Fundstelle ist nach §16 DSchG NW unverändert zu erhalten. 

 
4. Kampfmittel 
 Hinweise auf Kampfmittel sind nicht bekannt. Es ist aber nicht auszuschließen, dass 

bei Gründungsarbeiten Kampfmittel oder Militäreinrichtungen zutage treten können.  
 Grundsätzlich sind im Falle eines Kampfmittelfundes die Bauarbeiten einzustellen 

und die zuständige Ordnungsbehörde, der Kampfmittelbeseitigungsdienst (Bezirksre-
gierung Düsseldorf (KBD), Mündelheimer Weg 51, 40472 Düsseldorf Tel. 0211/4750, 
Fax 0211/475 90 75 oder Email: poststelle@brd.nrw.de) und die nächstgelegene Po-
lizeidienststelle unverzüglich zu verständigen. 

 
5. Boden 
 Die Flurstücke 580, 87 und 581 im Plangebiet sind als Altstandort einer Ziegelei unter 

der Nummer 210_044 im Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten des 
Kreises Viersen eingetragen. Das "Gutachten zur Gefährdungsabschätzung ehem. 
Ziegeleigelände südlich der Borner Straße in Brüggen" des Büros  Dipl.-Geol. V. 
Steinberg vom 10.06.2016 ist zu beachten.  
 
Der Altstandort ist gemäß dem Gutachten vom 10.06.2016 in Abstimmung mit dem 
Kreis Viersen, Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen, zurückzubauen 
und mittels Bodenaustausch zu sanieren. Der Altstandort ist abschließend unter Be-
rücksichtigung der zukünftigen Nutzungen und der Wirkungspfade Boden-
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Grundwasser, Boden-Mensch und Boden-Pflanze bodenschutzrechtlich zu beurtei-
len. Hierfür ist eine Beprobung der neu  entstandenen bzw. verbliebenen Oberfläche 
nach Abbruch, Flächenberäumung und Sanierung durchzuführen.  
 
Die Maßnahmen sind durch einen Sachverständigen zu überwachen bzw. durchzu-
führen und in einem abschließenden Sanierungsbericht zu dokumentieren. Der 
Sachverständige und die Untersuchungsstellen müssen die materiellen Anforderun-
gen des § 18 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) erfüllen. Der Sanierungsbe-
richt ist dem Kreis Viersen, Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen, zur 
Prüfung vorzulegen. Erst nach Freigabe durch den Kreis Viersen darf die neue Nut-
zung aufgenommen werden.  
 
In den Bereichen zukünftiger unversiegelter Freiflächen ist vor Aufnahme der Nut-
zung sicherzustellen, dass die Oberfläche die  Kriterien für den Wirkungspfad Boden-
Mensch gemäß der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) er-
füllt. Hierfür ist eine durchwurzelbare Bodenschicht im Sinne des § 18 BBodSchG in 
einer Mächtigkeit von mindestens 60 cm unter Berücksichtigung der geplanten Ge-
ländehöhen herzustellen. Neu aufzubringende Böden dürfen die Vorsorgewerte ge-
mäß Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV nicht überschreiten.  

 
6. Baugrundverhältnisse 
 Wegen der Bodenverhältnisse im Auegebiet sind bei der Bauwerksgründung ggf. be-

sondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich. Hier 
sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik“ DIN EN 1997-1 mit nationalem 
Anhang, den Normblättern DIN 1054 “Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und 
Grundbau - Ergänzende Regelungen", der DIN 18 196 ”Erd- und Grundbau; Boden-
klassifikation für bautechnische Zwecke” mit der Tabelle 4, die organische und orga-
nogene Böden als Baugrund ungeeignet einstuft, sowie die Bestimmungen der Bau-
ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten. 

 
7. Grundwasserverhältnisse 
 Der natürliche Grundwasserspiegel steht nahe der Geländeoberfläche an. Der 

Grundwasserstand kann vorübergehend durch künstliche oder natürliche Einflüsse 
verändert sein. Bei erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen ist ein zukünftiger Wie-
deranstieg des Grundwassers auf das natürliche Niveau zu berücksichtigen. Hier sind 
die Vorschriften der DIN 18 195 ''Bauwerksabdichtungen” zu beachten. 

 Weitere Informationen über die derzeitigen und zukünftig zu erwartenden Grundwas-
serverhältnisse kann der Erftverband in  Bergheim geben. (www.erftverband.de) 

 
8. Artenschutz 
 Rodungsarbeiten und Fällungen sind außerhalb der Brut- und Setzzeiten durchzufüh-

ren, die vom 01. März bis zum 30. September dauern. Vor Fällungen sind alle be-
troffenen Bäume im unbelaubten Zustand auf ein Vorkommen von Baumhöhlen zu 
untersuchen. 

 
 Fällungen von Höhlenbäumen sind in einer frostfreien Periode außerhalb der Brut- 

und Setzzeiten nach vorheriger (ggf. endoskopischer) Kontrolle der Baumhöhlen auf 
Fledermausbesatz durchzuführen. Grundsätzlich ist bei der Fällung von Höhlenbäu-
men eine ökologische Begleitung der Arbeiten durch einen Fachgutachter empfeh-
lenswert. 
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 Der Fund von Fledermausquartieren ist in jedem Falle unverzüglich der Unteren Na-
turschutzbehörde (UNB) zu melden, die dann über das weitere Vorgehen entschei-
det. Gefundene Fledermäuse sind aus der Gefahrensituation zu bergen und sofort an 
geeigneter Stelle freizulassen; hilflose oder verletzte Fledermäuse sind der nächstge-
legenen Fledermausauffangstation zu übergeben. 

 
 Der Verlust von Fledermausquartieren ist in Absprache mit der UNB durch das fach-

gerechte Anbringen geeigneter Fledermauskästen an geeigneter Stelle (mit räumli-
chem Bezug zum Eingriff) in ausreichender Anzahl auszugleichen (zzgl. jeweils eines 
Ablenkungskastens für Höhlenbrüter, wie z.B. Meisen). Der Verlust einer Waldkauz-
Nisthöhle ist durch das fachgerechte Anbringen von mindestens einem Waldkauz-
Nistkasten an geeigneter Stelle (mit räumlichem Bezug zum Eingriff) auszugleichen. 

 
 Nistkästen sind außerhalb der Brut- und Setzzeiten von den zur Fällung vorgesehe-

nen Bäumen zu entfernen und an geeigneter Stelle möglichst in räumlichem Zusam-
menhang mit dem Eingriff fachgerecht wieder aufzuhängen. 

 
 Der zu verlegende Erdwall ist vor Beginn der Arbeiten auf Amphibienverstecke, wie 

z.B. Erdlöcher und liegendes Totholz zu kontrollieren; ggf. ist der Beginn der Erdar-
beiten am Wall durch einen ökologischen Fachgutachter zu begleiten. Alle Amphibien 
sind sofort aus dem Gefahrenbereich zu entfernen und an geeigneter Stelle - ggf. in 
Abstimmung mit der UNB - wieder freizulassen. 

 
 Der Abriss der Gebäude ist in einer frostfreien Periode außerhalb der Brut- und Setz-

zeiten durchzuführen, die vom 01. März bis zum 30. September dauern. 
 
 Vor Beginn der Abrissarbeiten sind die ehemaligen Betriebsgebäude noch einmal 

durch einen ökologischen Fachgutachter auf das Vorkommen einer Schleiereule und 
das Auftreten von Amphibien (im Keller) zu untersuchen. Alle Amphibien sind unver-
züglich aus dem Abrissgebäude zu entfernen und an geeigneter Stelle (ggf. in Ab-
stimmung mit der UNB) wieder freizulassen. Die Abrissarbeiten sind so durchzufüh-
ren, dass den Vögeln ein Fluchtweg bleibt und sie auf keinen Fall verletzt werden. 

 
 Die verschiedenen Holzstapel und Steinhaufen sind von Hand zu entfernen bzw. vor 

dem Abtransport von Hand umzuschichten. 
 
 Der Verlust des offensichtlich regelmäßig genutzten Schleiereulen-Tageseinstands 

(eventuell auch eines Brutplatzes) ist im Vorfeld nach Abstimmung mit der UNB durch 
die fachgerechte Anbringung von mindestens einem Schleiereulen-Nistkasten (s. An-
gaben des LANUV) an einem geeigneten Standort auszugleichen (CEF-Maßnahme). 

 
9.  Beseitigung von Niederschlagswasser 
 Da die Beschaffenheit des Bodens eine Versickerung von Niederschlagswässer 

überwiegend nicht zulässt, ist das Niederschlagswasser von Dachflächen und befes-
tigten Straßenflächen in das südlich an das WA 2 angrenzend geplante  Regenrück-
haltebecken einzuleiten. 

 
10.  Außerkrafttreten von Vorschriften 
 Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Brü/9b „In der Haag/ 

Burgwall“. Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Brü/45 verliert dieser für das 
Plangebiet seine Rechtskraft, die bisherigen Festsetzungen werden durch die neuen 
Festsetzungen vollständig ersetzt. 
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